
 
 
 

Bankkonten: Sparkasse Coburg-Lichtenfels Nr: 262 600 (BLZ 783 500 00), HypoVereinsbank Bad Staffelstein Nr. 1910 110 906 (BLZ 770 200 70), 
Raiffeisen-Volksbank Staffelstein-Ebensfeld eG. Nr: 23 400 (BLZ 770 621 39), Postscheckbank Nürnberg Nr. 20794-858 (BLZ 760 100 85) 

 

 

 

 

Stadt 

Bad Staffelstein 

 
96231 Bad Staffelstein 
      

     - Stadtbauamt - 
Oberauer Straße 13 
 
Telefon (0 95 73) 41-0 
Telefax (0 95 73) 41 72 
 

Internet:  www.bad-staffelstein.de 
E-Mail:    w.buettner@bad-staffelstein.de 
 
 

Unsere Öffnungszeiten: 

Montag 08:00 – 12:00;    13:30 – 15:30 
Dienstag 08:00 – 12:00;    13:30 – 15:30 
Mittwoch 08:00 – 12:00;    13:30 – 15:30 
Donnerstag 08:00 – 12:00;    13:00 – 17:30 
Freitag 08:00 – 12:00 

 
Wir sind auch außerhalb dieser Zeiten für Sie da. 

Vereinbaren Sie bitte Ihren persönlichen 
Gesprächstermin. 

 

Stadt Bad Staffelstein s Postfach 1208 s 96226 Bad Staffelstein 

  
 
     Piratenpartei  

Landesverband Bayern 
Herrn Thomas Frömer 
Friedhofstr. 7 
96224 Burgkunstadt 
      
        

Ihre Nachricht Ihr Zeichen Unser Zeichen Sachbearbeiter Durchwahl Zimmer–Nr. Bad Staffelstein 
       SG 30/II  Herr Büttner 09573/4156 1.04 14.08.2009 

 
 
 
Plakatierung anlässlich der Bundestagswahl am 27. September 2009 

 
 
Sehr geehrter Herr Frömer,           
 
hiermit erteilen wir Ihnen die Genehmigung zur Aufstellung von Wahlplakaten anlässlich 
der vorgesehenen Bundestagswahl am 27.09.2009. Die Plakate sind spätestens bis zum  
01.10.2009 wieder zu entfernen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass an und in den Wahllokalen sowie im Umkreis von 50 m um  
die Zugänge zu den Wahllokalen gem. Art. 14 Abs. 1 LWG keine Plakate angebracht wer- 
den dürfen. Gleichzeitig bitten wir Sie zu beachten, dass der Marktplatz in Bad Staffelstein  
von jeglichen Plakaten freizuhalten ist. 
 
Die Durchführung von Lautsprecherwerbung kann nicht erteilt werden, da sich aufgrund  
des Kurortcharakters von Bad Staffelstein die Kur- und Urlaubsgäste hierdurch beein- 
trächtigt fühlen könnten. 
 
Die Genehmigung für die Aufstellung von Informationsständen auf öffentlichen Grund ist  
kostenfrei. Es ist jedoch Standort und Zeitpunkt vorab bei uns anzumelden. Außerdem ist  
dafür Sorge zu tragen, dass am Aufstellungsort keinerlei Verunreinigungen erfolgen.  
 
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Büttner, Verw.ang. 
 
 
 


